
 

 

 

 

Merkblatt Anforderungen Schweinhaltung 

Anzeige der Tierhaltung 

Sie müssen sich vom Landwirtschaftsamt eine Betriebsnummer zuteilen lassen, falls 
Sie nicht bereits eine besitzen. Außerdem müssen Sie sich dort als Schweinehalter 
registrieren lassen. Die Schweinehaltung ist darüber hinaus beim zuständigen 
Veterinäramt und bei der Tierseuchenkasse anzumelden. Bei Freilandhaltung ist eine 
Genehmigung des Veterinäramts vor Beginn der Haltung erforderlich. 

Meldung der Übernahme von Schweinen, Stichtagsmeldungen 

Werden Schweine übernommen, muss dies innerhalb von 7 Tagen in der HI-Tier-
Datenbank gemeldet werden. Außerdem sind zum 1. Januar eines jeden Jahres sog. 
Stichtagsmeldungen in der HI-Tier durchzuführen. 

Kennzeichnung von Schweinen 

Schweine müssen durch eine Ohrmarke dauerhaft gekennzeichnet sein. Falls ein 
Schwein seine Ohrmarke verliert, muss unverzüglich nachgekennzeichnet werden.  

Führung eines Bestandsregisters 

Es ist ein Bestandsregister zu führen, in dem alle Zu- und Abgänge einschließlich 
Geburten und Todesfälle von Schweinen nachprüfbar erfasst werden. Bei Zugang sind 
Name, Anschrift/Registriernummer des vorherigen Tierhalters, Tierzahl und Zugangs-
datum anzugeben, bei Abgang Name, Anschrift/Registriernummer des Übernehmers, 
Tierzahl und das Abgangsdatum. Entsprechende Vorlagen sind online abrufbar. Die 
Aufbewahrungsfrist beträgt 3 Jahre. 

Tierärztliche Bestandsbetreuung 

Jede Schweinehaltung muss tierärztlich betreut werden. In bestimmten Fällen (u.a. 
erhöhte Sterblichkeit, Fieber,…) sind besondere tierärztliche Untersuchungen 
vorgeschrieben. 

Tierarzneimittel 

Für den Erwerb von Tierarzneimitteln müssen Nachweise geführt werden, alle 
Anwendungen von Tierarzneimitteln sind unverzüglich in einem Bestandsbuch zu 
dokumentieren. Auch hier sind Vordrucke online abrufbar. 

Schweinehaltungshygieneverordnung 

Im anhängenden Merkblatt sind die tierseuchenrechtlichen Anforderungen 
zusammengefasst. Bei Freiland- und Auslaufhaltung ist eine doppelte Umzäunung 
nötig (1,50 m hoch, engmaschig, 2m Abstand der beiden Zäune, gegen Unterwühlen 
gesichert), um den direkten und indirekten Kontakt zu Wildschweinen zu vermeiden. 



Verfütterungsverbot 

Zur Vorbeugung von Tierseuchen wurde für Schweine ein Verfütterungsverbot 
erlassen. Es ist nicht gestattet, Küchen- und Speiseabfälle an Schweine zu verfüttern.  

Tierschutzrechliche Grundlagen 

Für die Haltung von Schweinen – wie bei allen Tieren – gilt das Tierschutzgesetz. 
Außerdem sind die Anforderungen der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung zu 
beachten. Insbesondere ist dabei zu erwähnen, dass die für die Haltung, Fütterung 
und Pflege der Tiere verantwortlichen Personen die hierfür erforderlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten haben müssen. 

Schlachtung 

Wer Schweine schlachtet muss die für die Betäubung und Tötung erforderliche 
Sachkunde haben. Auch bei einer Hausschlachtung sind eine Fleischuntersuchung 
sowie eine Trichinenuntersuchung gesetzlich verpflichtend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Merkblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll lediglich eine 
Hilfestellung zu den häufigsten Fragen bei Haltung von Wildklauentieren in Gehegen liefern 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


